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Satzung zur Organisation der KIT-Fakultät für Maschinenbau am Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT) 

vom 11. Mai 2015 

 

Der KIT-Senat hat gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m.  § 3 Abs. 3 und 7  des Gesetzes über das 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT-Gesetz) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 
ff), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Dritten Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher 
Vorschriften (Drittes Hochschuländerungsgesetz – 3. HRÄG) vom 1. April 2014 (GBl. S. 99, 167) 
in Verbindung mit § 10 Abs. 7 und Abs. 10, § 24 der Gemeinsamen Satzung des Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) vom 20. Dezember 2013 (Amtliche Bekanntmachungen, 31. De-
zember 2013, Nr. 51, S. 324 ff. ) im Einvernehmen mit dem Präsidium am 20. April 2015 die 
nachstehende Satzung beschlossen.  

 

 

Präambel  

Lehre und akademische Angelegenheiten werden in den KIT-Fakultäten der Bereiche organi-
siert. In ihnen bilden sich die Disziplinen ab, in denen das KIT Studiengänge und Kontaktstudien 
anbietet sowie Promotionen und Habilitationen durchführt und die entsprechenden akademi-
schen Grade verleiht.  

 

§ 1 KIT-Fakultät  

(1)  Die KIT-Fakultät für Maschinenbau erfüllt unbeschadet der Gesamtverantwortung und der 
Zuständigkeiten der KIT-Organe und Bereiche in ihren Disziplinen die Aufgaben in Studium, Leh-
re und akademische Angelegenheiten und deren Qualitätssicherung. Sie trägt zur wissenschaft-
lichen Weiterentwicklung der Disziplinen und Fächer bei.  

(2)  Mitglieder der KIT-Fakultät sind die in § 10 Abs. 4 der Gemeinsamen Satzung des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT) (im Folgenden: Gemeinsame Satzung) genannten Personen. 

(3)  Für die in dieser Satzung genannten Gremien findet die Verfahrensordnung des KIT An-
wendung.  

 

§ 2 KIT-Dekan/in  

(1) Die KIT-Fakultät wird durch eine/n KIT-Dekan/in geleitet. Diese/r wird durch den/die Prode-
kan/in vertreten (§ 2 Abs. 5) 

(2)  Dem/der KIT-Dekan/in obliegen folgende Aufgaben: 

1. Vorsitz im KIT-Fakultätsrat, 

2. Vorbereitung der Sitzungen des KIT-Fakultätsrats und Vollzug von Beschlüssen des 
KIT-Fakultätsrats. Hält der/die KIT-Dekan/in einen Beschluss der KIT-Fakultät für 
rechtswidrig, hat er/sie ihn zu beanstanden und auf Abhilfe zu dringen. Die Beanstan-
dung hat aufschiebende Wirkung. Kommt eine Einigung nicht zu Stande, ist der/die 
Präsident/in zu unterrichten. Diese/r hebt die Beanstandung oder aber den Beschluss 
auf, sofern sie/er diesen für rechtswidrig hält. 

3. Vertretung der KIT-Fakultät, 

4. Umsetzung des KIT-Struktur- und Entwicklungsplanes auf dem Gebiet der Lehre und 
akademischen Angelegenheiten zum Beispiel mittels Zielvereinbarungen in Abstim-
mung mit den Zielvereinbarungen in den Berufungs-, Bleibe- und Fünfjahresgesprächen 
sowie Vorbereitung und ggfs. Mitwirkung bei den genannten Gesprächen 
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5. Entscheidung über das der KIT-Fakultät zugewiesene Budget im Einvernehmen mit 

dem geschäftsführenden Ausschuss und im Benehmen mit dem KIT-Fakultätsrat sowie 
die Verantwortlichkeit für die wirtschaftliche Verwendung der der KIT-Fakultät für die 
Lehre zugewiesenen Mittel, 

6. Unterrichtung des KIT-Fakultätsrats über alle wichtigen Angelegenheiten der KIT-
Fakultät,  

7. unbeschadet der Zuständigkeit des Präsidenten/ der Präsidentin die Aufsicht darüber, 
dass die Angehörigen der KIT-Fakultät die ihnen obliegenden Aufgaben in der Lehre er-
füllen, ihm/ihr steht insoweit ein Aufsichts- und Weisungsrecht zu. 

 
(3)  Der/die KIT-Dekan/in wird auf Vorschlag des Präsidenten/der Präsidentin vom KIT-
Fakultätsrat aus den der Fakultät angehörenden hauptberuflichen Professoren/ Professorinnen 
und leitenden Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen i.S.d. § 14 Abs. 3 Nr. 1 KITG für eine 
Amtszeit von vier Jahren gewählt.  

(4)  Die Amtszeit beginnt mit dem Amtsantritt, in der Regel am 1. Oktober. Im Falle der unmittel-
baren Wiederbestellung schließt sich die neue Amtszeit an das Ende der vorangegangenen an. 
Der/die KIT-Dekan/in nimmt sein/ihr Amt als Hauptaufgabe wahr. Die  sonstigen Dienstaufgaben 
(§ 46 Landeshochschulgesetz - im Folgenden LHG) bleiben bestehen, soweit sie mit dem Amt 
als KIT-Dekan/in vereinbar sind. Entsprechendes gilt für die Rechte als Professor/in und leiten-
de/r Wissenschaftler/in (§ 46 LHG, § 15 Abs. 1 KITG). Der KIT-Fakultätsrat kann auf Vorschlag 
des Präsidenten/der Präsidentin den/die KIT-Dekan/-in mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder abwählen. Der/die KIT-Dekan/in berichtet unbeschadet der Zuständigkeit des Präsi-
denten/der Präsidentin fachlich in Angelegenheiten der Lehre und in akademischen Angelegen-
heiten dem Vizepräsidenten/ der Vizepräsidentin für Lehre und akademische Angelegenheiten.  

(5) Die KIT-Fakultät bildet einen geschäftsführenden Ausschuss der KIT-Fakultät. Dieser hat 
die Aufgabe den/die KIT-Dekan/in bei der Erledigung seiner/ihrer Aufgaben zu unterstützen. 
Dem geschäftsführenden Ausschuss der KIT-Fakultät gehören an: 

1. der/die KIT-Dekan/in, 

2.   der/die Studiendekan/in als Stellvertreter/in des/der KIT-Dekan/in, der/die zugleich Pro-
dekan/in ist, 

3. ggfls. ein/e weitere/r Studiendekan/-dekanin gemäß § 10 Abs. 9 der Gemeinsamen Sat-
zung i.V.m. § 26 LHG), der/die zugleich weiterer Prodekan/in ist.  
 
Auf Vorschlag des KIT-Dekans/ der KIT-Dekanin regelt der KIT-Fakultätsrat die Zustän-
digkeiten der Prodekane/-dekaninnen und die Stellvertretung. 

 

Beschlüsse in Angelegenheiten von Studium und Lehre bedürfen der Zustimmung des Studien-
dekans/der Studiendekanin. Der KIT-Fakultätsrat regelt auf Vorschlag der Studiendekane/-
dekaninnen deren Zuständigkeit.  

 

§ 3 KIT-Fakultätsrat 

(1)  Der KIT-Fakultätsrat befasst sich mit allen Angelegenheiten der KIT-Fakultät von 
wesentlicher Bedeutung. Dem KIT-Fakultätsrat obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

1.   auf Vorschlag des Präsidenten/der Präsidentin Wahl des KIT-Dekans/der KIT-Dekanin 
sowie Wahl eines/einer oder mehrerer Studiendekane/Studiendekaninnen, der/die Ver-
treter/in des KIT-Dekans/der KIT-Dekanin ist/sind, aus der Gruppe der hauptamtlichen 
Professoren/Professorinnen/ leitenden Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen i.S.d. § 
14 Abs. 3 Nr. 1 KITG, 

2. Beratung des Beitrags der KIT-Fakultät zum Struktur- und Entwicklungsplan des KIT, 
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3. Zustimmung zu Studien-, Prüfungs- und Promotionsordnungen sowie Studienplänen, 

4. Durchführung von Promotions- und Habilitationsverfahren, 

5. Erteilung des Einvernehmens zu Funktionsbeschreibung von Stellen für Hochschulleh-
rer/-innen und leitende Wissenschaftler/innen i.S.d. § 14 Abs. 3 Nr. 1 KITG im Rahmen 
der Beteiligung nach § 8 Abs. 11 Nr. 3 der Gemeinsamen Satzung, 

6. Vorschlag für die Ernennung von Honorarprofessoren/Honorarprofessorinnen, sowie 
außerplanmäßigen Professoren/innen, 

7. Vorschlag für die Besetzung von Berufungskommissionen, davon insbesondere min-
destens zwei studentische Mitglieder, 

8. Beschlussfassung zu Berufungsvorschlägen der der KIT-Fakultät zugeordneten Stellen 
für Hochschullehrer/innen und leitende Wissenschaftler/-innen i.S.d. § 14 Abs. 3 Nr. 1 
KITG,  

9. Lehrevaluationsangelegenheiten gem. § 5 Abs. 2 LHG.  

(2) An der KIT-Fakultät wird ein KIT-Fakultätsrat gemäß 10 Abs. 7 der Gemeinsamen Satzung         
i.V.m. § 25 Abs. 3 LHG gebildet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 

1.  aus den Mitgliedern des geschäftsführenden Ausschusses der KIT-Fakultät und allen 
hauptberuflichen Professoren/Professorinnen und leitenden Wissenschaftler/innen 
i.S.d. § 14 Abs. 3 Nr. 1 KITG der Fakultät (§ 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 LHG und § 10 Abs. 
3 der Gemeinsamen Satzung, 

2.   bezogen auf die Gesamtzahl der hauptberuflichen Professoren/Professorinnen und lei-
tenden Wissenschaftler/innen i.S.d. § 14 Abs. 3 Nr. 1 KITG aus der Gruppe der Mitglie-
der der KIT-Fakultät 

a) 20 Prozent aus der Gruppe der akademischen/wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen 
(§ 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LHG und § 10  Abs. 4 Nr. 1 der Gemeinsamen Satzung), 
mindestens aber fünf, 

b) 20 Prozent aus der Gruppe der Studierenden und eingeschriebenen Doktoran-
den/Doktorandinnen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 LHG, mindestens aber sechs, 

c) ein Mitglied der KIT-Fakultät aus der Gruppe des sonstigen Personals (§ 10 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 LHG). 
 

Die Mehrheit der Hochschullehrer/innen  nach § 10 Abs. 3 LHG muss sichergestellt sein.  

Die Amtszeit der studentischen Wahlmitglieder beträgt ein Jahr; für alle weiteren Mitglieder  vier 
Jahre. 

Die Chancengleichheitsbeauftragte nimmt an den Sitzungen des KIT-Fakultätsrates mit beraten-
der Stimme teil; die Teilnahme an den Sitzungen des KIT-Fakultätsrats kann an eine Stellvertre-
terin oder eine Vertrauensfrau aus der KIT-Fakultät delegiert werden. Darüber hinaus kann auch 
eine Vertrauensfrau ohne Stimmrecht an den Sitzungen des KIT-Fakultätsrats teilnehmen. 

Der/die Leiter/-in des Bereichs, dem die KIT-Fakultät zugeordnet ist, hat ein Gastrecht.  

Ein/e von der Verfassten Studierendenschaft des KIT benannte/r Vertreter/in kann an den Sit-
zungen des KIT-Fakultätsrats mit beratender Stimme teilnehmen.  

Sofern kein/e immatrikulierte/r Doktorand/in Mitglied des KIT-Fakultätsrats in der Gruppe der 
Studierenden ist, können die Studierenden eine/n immatrikulierte/n Doktoranden/Doktorandin als 
Sachverständige/n benennen, der/die an den Sitzungen des KIT-Fakultätsrats beratend teilneh-
men kann. 

Der KIT-Fakultätsrat kann einmalig oder dauerhaft Gäste einladen, die beratend teilnehmen 
können.  
Der KIT-Fakultätsrat stimmt mit der Genehmigung der Tagesordnung  und der darin enthaltenen 
Mitteilung der Gäste deren Zulassung zu. 
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(3) Die Protokolle der Sitzungen des KIT-Fakultätsrats sind unter Beachtung des Datenschut-
zes in der KIT-Fakultät zugänglich zu machen. 

 

§ 4 Studienkommission, Studiendekan/in 

(1) Die KIT-Fakultät bildet Studienkommissionen für die mit Lehre und Studium zusammenhän-
genden Aufgaben. Die Studienkommissionen werden vom KIT-Fakultätsrat bestellt. Jeder Studi-
enkommission gehören höchstens zehn Mitglieder an, davon vier Studierende, von denen einer 
Mitglied des KIT-Fakultätsrats sein soll. Die Mitglieder der Studienkommission, mit Ausnahme 
der studentischen Mitglieder, haben die gleiche Amtszeit wie der/die jeweilige KIT-Dekan/-in. 
Der/die KIT-Dekan/in legt im Benehmen mit den Studiendekanen/-dekaninnen die Zuständigkeit 
der Studienkommission für einzelne Studiengänge fest.    
Der geschäftsführende Ausschuss der KIT-Fakultät legt die Zuständigkeit der Studienkommissi-
on für einzelne Studiengänge fest.    
 
(2) Nach Maßgabe von Absatz 1 können auch fakultäts- und studiengangübergreifende Studi-
enkommissionen gebildet werden. Deren Mitglieder, mit Ausnahme der studentischen Mitglieder, 
haben die gleiche Amtszeit wie der/die jeweilige KIT-Dekan/in.  
Über ihre Zuordnung zu einer oder mehreren KIT-Fakultäten entscheidet bei fakultätsübergrei-
fenden Studienkommissionen der/die Präsident/in. Den Vorsitz einer Studienkommission führt 
ein/e Studiendekan/in. Bei fakultätsübergreifenden Studienkommissionen bestimmt der/die Prä-
sident/in, welche/r Studiendekan/-in den Vorsitz führt. 

 
(3) Zu den Aufgaben der Studienkommission gehört es insbesondere, Empfehlungen zur Wei-
terentwicklung von Gegenständen und Formen des Studiums sowie zur Verwendung der für 
Studium und Lehre vorgesehenen Mittel zu erarbeiten und an der Evaluation der Lehre sowie an 
dem KIT-internen Studiengang-Qualitätssicherungsverfahren „Programmevaluation Lehre und 
Studium (KIT-PLUS)“ mitzuwirken.  
 
(4) Im Benehmen mit der Studienkommission wählt der KIT-Fakultätsrat aus den der KIT-
Fakultät angehörenden hauptberuflichen Professoren/Professorinnen, Hochschuldozenten/-
dozentinnen und leitenden Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen auf Vorschlag des KIT-
Dekans/der KIT-Dekanin je Studienkommission eine/n Studiendekan/in. Die Amtszeit endet stets 
mit der Amtszeit des KIT-Dekans/ der KIT-Dekanin. 
 
(5) Zum Geschäftsbereich des Studiendekans/der Studiendekanin gehören die mit Lehre und 
Studium zusammenhängenden Aufgaben, die ihm/ihr zur ständigen Wahrnehmung übertragen 
sind. Der/die Studiendekan/-in hat insbesondere auf ein ordnungsgemäßes und vollständiges 
Lehrangebot hinzuwirken, das mit den Studien- und Prüfungsordnungen übereinstimmt. Er/Sie 
bereitet die Beschlussfassungen über die Studien- und Prüfungsordnungen vor. Er/Sie koordi-
niert die Studienfachberatung und sorgt für Abhilfe bei Beschwerden im Studien- und Prüfungs-
betrieb. 
 
(6) Studierende haben das Recht, den/die zuständige/n Studiendekan/in auf Mängel bei der 
Durchführung des Lehr- und Studienbetriebes oder die Nichteinhaltung von Vorschriften der 
Studien- und Prüfungsordnung hinzuweisen und die Erörterung der Beschwerde in der zuständi-
gen Studienkommission zu beantragen. Antragsteller/innen sind über das Ergebnis der Beratung 
zu unterrichten 
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§ 5 Übergangsregelung  

Die in § 24 Abs. 1 der Gemeinsamen Satzung vom 20. Dezember 2013 (Amtliche Bekanntma-
chungen des KIT vom 20. Dezember 2013, Nr.51) geregelte Zusammensetzung des Fakultäts-
vorstands und Fakultätsrats tritt zum 30.09.2015 außer Kraft.  

 

§ 6 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt einen Tag nach Veröffentlichung in den amtlichen Bekanntmachungen des 
KIT in Kraft.  

 

Karlsruhe, den 11. Mai 2015 

 

 

 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka  

(Präsident)  

 


